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Das vorliegende Schutzzonenreglement legt die zum Schutz der Wasserfassung erforderlichen Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen fest. Die Grundeigentümer und Anlageeigentümer sind verpflichtet, die auf den erwähnten Parzellen erlassenen Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen einzuhalten. Generell gelten die Bestimmungen der Gewässer- und Umweltschutzgesetzgebung sowie die Wegleitungen des Bundes.
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[bookmark: _Toc219971872]ALLGEMEINES
[bookmark: _Toc219971873]Allgemeine Bedeutung der Grundwasserschutzzonen
Die um die Trinkwasserfassungen ausgeschiedenen Grundwasserschutzzonen werden in folgende Zonen gegliedert. 
Die Zone S1 (Fassungsbereich) umfasst die unmittelbare Umgebung einer Fassung und soll einer direkten und unfallbedingten Verunreinigung des Grundwassers vorbeugen und die Fassungsanlagen vor Eingriffen schützen. 
Die Zone S2 (Engere Schutzzone) soll verhindern, dass Keime, Viren und Schadstoffe in die Fassung gelangen und dass der Grundwasserzufluss durch unterirdische Anlagen nicht beeinträchtigt wird. Ausserdem soll die Zone S2 verhindern, dass das Grundwasser durch Grabungen und unterirdische Arbeiten verunreinigt oder die natürliche Filterwirkung des Bodens und des Untergrundes verringert wird. 
Die Zone S3 (Weitere Schutzzone) bildet eine Pufferzone um die Zone S2. Sie gewährleistet den Schutz vor Anlagen und Tätigkeiten, die ein besonderes Risiko für das Grundwasser bedeuten. Ausserdem soll die Zone S3 gewährleisten, dass bei unmittelbar drohender Gefahr genügend Zeit und Raum für die erforderlichen Interventions- oder Sanierungsmassnahmen zur Verfügung stehen.
Die hydrogeologischen Grundlagen für die Dimensionierung der Schutzzonen der Trinkwasserfassungen XY sind in folgenden Berichten des geologischen Büros xy dargestellt:
Bericht xyz
Konfliktplan xyz
[bookmark: _Toc219971874]Gefahrenkataster
Die zum Zeitpunkt der Schutzzonenausscheidung bekannten Anlagen, welche für die Trinkwasserfassung eine Gefährdung darstellen können, sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Diese basieren auf dem hydrogeologischen Bericht und des dazugehörigen Konfliktplans.
	Parz.-Nr.* 
	Anlage
	Zone**
	Risiko***
	Massnahmen

	
	
	S1
	S2
	S3
	
	

	Beispiel:
12
	Beispiel:
Flurweg
	-
	-
	X
	Beispiel:
Mittel
	Kurzbeschrieb Massnahme inkl. Hinweis auf Artikel, z.B.:
Das anfallende Wasser ist vom Fassungsbereich wegzuleiten (vgl. Art. 1 Ziff. 9)


* Grundbuch: Name Beispielgemeinde
** Gefahrenherd vorhanden: X = ja; - = nein
*** Risikoabschätzung: klein / mittel / gross 


[bookmark: _Toc219971875]NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND SCHUTZMASSNAHMEN
[bookmark: _Toc219971876]Zone S3 
In der Zone S3 gelten folgende Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen:
[bookmark: _Toc219971877]Bauten und Anlagen 
Die Dienststelle Umwelt und Energie prüft im Einzelfall die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen sowie von Grabungen, Erdbewegungen und ähnlichen Arbeiten, die sich direkt oder indirekt auf das Grundwasser auswirken können. Sie setzt die zum Schutze der Trinkwasserfassung erforderlichen Auflagen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens fest. 
Für landwirtschaftliche Bauten und Anlagen gelten zusätzlich die spezifischen Nutzungsbeschränkungen gemäss Art. 2.
Nicht zulässig sind
industrielle und gewerbliche Betriebe, von denen eine Gefahr für das Grundwasser ausgeht (Erzeugung, Verwendung, Umschlag und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen);
Einbauten, unter den höchsten Grundwasserspiegel bzw. im Bereich wasserführender Schichten;
Versickerungen von verschmutztem Abwasser;
nachteilige Verminderungen der schützenden Überdeckung grundwasserführenden Schichten.
Die Versickerung von nicht verschmutztem Abwasser von Dachflächen, Haus- und Hofzufahrten, Garagenvorplätze und nicht gewerblichen Vor- und Einzelparkplätzen ohne Wasseranschluss (keine Fahrzeugwäsche oder -wartung) sowie von Geh-, Rad-, Wald- und Flurwegen ist am Ort des Anfalls über eine bewachsene Bodenschicht zulässig. 
Parkplätze und Garagenvorplätze mit Wasseranschluss sind mit dichtem Belag, Randbor-düren und Wasserableitung ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu versehen. 
Für gewerblich genutzte Einzelparkplätze, die auch dem Abstellen und Parkieren von Fahrzeugen mit wassergefährdender Ladung dienen, sowie für grössere Parkplatzanlagen allgemein sind ein dichter Belag, Randbordüren und eine entsprechende Entwässerung erforderlich. 
Der ordentliche Strassenunterhalt ist zugelassen.
Das Erstellen von neuen Strassen ist erlaubt. Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte ist ein dichter Belag, Randbordüren mit Ableitung des Strassenabwassers ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu erstellen. 
Bei Wald-, Güterstrassen und Maschinenwegen ohne dichten Belag muss ausgeschlossen werden, dass innerhalb der Zone S3 das Strassenwasser punktuell versickern kann. Sie sind über die Schulter und über eine bewachsene Bodenschicht zu entwässern. Entwässerungsgräben, Sickerpackungen oder Sickerleitungen sind nicht zugelassen. Das Abwasser darf nicht in Richtung der Fassungsbereiche abgeleitet werden.
[image: C:\Users\DReist\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\CH-Hinweissignal-Wasserschutzgebiet.png]Der in der Schutzzone bestehende Abschnitt der Strasse XY ist an der Grenze zur Schutzzone in beiden Fahrtrichtungen mit der Hinweistafel "Wasserschutzgebiet" zu kennzeichnen. 
Der in der Schutzzone bestehende Abschnitt der Strasse XY ist bis spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen durch den Anlageeigentümer mit baulichen Massnahmen so anzupassen, dass durch den Betrieb und die Entwässerung der Strasse eine direkte Gefährdung der Fassung ausgeschlossen werden kann.
Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassenbereich ist verboten. 
Schmutzabwasserleitungen und Schächte müssen dicht erstellt und so ausgeführt werden, dass spätere Dichtheitskontrollen möglich sind. Gebäudeintern sind bei Neubauten Schmutzwasserleitungen sichtbar zu führen und gesamthaft via Kontrollschacht an die öffentliche Kanalisation anzuschliessen. Vor Inbetriebnahme neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile auf Ihre Dichtheit zu prüfen. Kanalisationsanlagen sind durch den Anlageeigentümer mittels visueller Kontrollen mindestens alle fünf Jahre zu inspizieren. Kontrollschächte und nicht sichtbare Schmutzwasserleitungen sind alle 5 Jahre auf Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung hat gemäss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen" zu erfolgen. Für fugenlose oder spiegelgeschweisste Leitungen genügt für die wiederkehrende Kontrolle eine Kanalfernsehaufnahme. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren. Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfungen sind der Wasserversorgung und der Gemeindebehörde mitzuteilen. Die Gemeinde überprüft die Umsetzung der regelmässigen Dichtheitskontrollen.
Recyclingbaustoffe in ungebundener Form sind verboten. Für den Einsatz von gebundenen Recyclingbaustoffen ist die Zustimmung der Dienststelle Umwelt und Energie und der Wasserversorgung erforderlich.
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen an Bauten und Anlagen gemäss Gefahrenkataster
[bookmark: _Toc185407359][bookmark: _Toc185585928][bookmark: _Ref205362821][bookmark: _Toc219971878]Landwirtschaft (vgl. dazu Tabelle im Anhang)
Landwirtschaftliche Bauten
1. Der Umschlag von flüssigem Hofdünger innerhalb der Schutzzone S3 muss auf einembefestigten, dichten und in die Güllegrube entwässerten Platz erfolgen.
Teilbefestigte und unbefestigte Laufhöfe sind nicht zugelassen.
Beim Bau und Unterhalt von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen ist das Modul "Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft" (BAFU, BLW; 2023) zu beachten. Es gilt insbesondere:
Landwirtschaftliche Abwasser- und Hofdüngeranlagen (z.B. Hoch- und Flachsiloanlagen, Gülle- und Mistgruben, Mistplatten, Schwemmkanäle, erdverlegte Gülleleitungen, Überflur-Güllebehälter etc.) müssen dicht ausgeführt und mit einer Leckerkennung ausgestattet sein. 
Güllegruben und Mistplatten (inkl. Anschlüsse, Zu- und Wegleitungen) sind jährlich durch den/die AnlageeigentümerIn visuell zu kontrollieren und mindestens alle fünf Jahre zu entleeren und auf ihren baulichen Zustand zu überprüfen. 
Es sind spezielle Vorkehrungen zu treffen, dass Güllebehälter nicht überlaufen können.
Erdverlegte Gülleleitungen sind mindestens alle fünf Jahre durch den/die AnlageeigentümerIn einer Dichtheitskontrolle zu unterziehen. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren. Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfungen sind der Wasserversorgung und der Gemeindebehörde mitzuteilen. Die Gemeinde überprüft die Umsetzung der regelmässigen Dichtheitskontrollen.
Landwirtschaftliche Nutzung
Die allgemeinen Anforderungen gemäss Direktzahlungsverordnung bezüglich ausgeglichener Düngerbilanz, geregelter Fruchtfolge, geeignetem Bodenschutz, sowie Anwendungen von Düngern und Pflanzenschutzmitteln sind einzuhalten. 
Die landwirtschaftliche Nutzung ist gestattet. Es ist eine bodenschonende Beweidung anzustreben und auf eine intakte Grasnarbe zu achten.
Es ist eine möglichst weitgehende Reduktion der acker-, garten- und gemüsebaulichen Produktion zu Gunsten eines erhöhten Anteils Dauergrünland anzustreben. Beim Auftreten von Qualitätsproblemen verfügt die Dienststelle Umwelt und Energie weitergehende Einschränkungen. 
Ackerbau ist in geregelter Fruchtfolge zu betreiben. Bracheperioden sind durch den Anbau von Gründüngungs- und Zwischenfutterpflanzen auf das absolute Minimum zu beschränken.
Bei Rebkulturen ist durch eine geeignete Anbaumethode der Brachflächenanteil zeitlich und örtlich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Die Freilandhaltung von Schweinen und der Freilandauslauf grosser Geflügelbestände sind grundsätzlich verboten.
Lagerhalter und Anwender von Pflanzenschutzmitteln sind verantwortlich, dass diese Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen können. Insbesondere sind
die benötigte Menge Spritzbrühe zum Voraus zu bestimmen und Reste möglichst zu vermeiden;
Pflanzenschutzbrühen ausserhalb der Schutzzone zuzubereiten;
Lagerung und Handhabung Abfälle gemäss Merkblätter Pflanzenschutz (BBZN, 2023) auszuführen;
Brühreste und Spülwasser keinesfalls in Schächte und damit in eine Schmutzwasser- oder Regenwasserleitung abzuführen.
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngern richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung sowie der Pflanzenschutzmittelverordnung. 
Das Ausbringen von Hofdünger wie Gülle und Mist ist erlaubt. Die Verwendung von Dünger muss den pflanzlichen Bedürfnissen und den zu erwartenden Erträgen entsprechen und darf nicht zur Unzeit erfolgen - nicht auf wassergesättigte, gefrorene, schneebedeckte oder ausgetrocknete Böden sowie nicht in den Monaten November bis und mit Februar. 
Das Lagern von Siloballen auf Naturboden ist nicht gestattet. 
Kompostmieten und die Zwischenlagerung von Mist im Feld sind nicht zugelassen.
Das Ausbringen und Beseitigen von Düngemitteln über das Mass der pflanzenbaulichen Bedürfnisse (Entzüge der Kulturen) sind verboten.
Hofdünger ist unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und der Witterung gleichmässig auf die landwirtschaftliche Nutzfläche auszubringen.
Die Düngung mit Klärschlamm, Klärschlammkompost und nicht hauseigenem Kompost ist verboten. 
Stickstoffhaltige Mineraldünger und Gülle dürfen nur verwendet werden, wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird. 
Lanzendüngung ist nicht zulässig.
Das Beimischen von Düngemitteln zum Bewässerungswasser ist verboten.
Die Verwendung von Gülle in den Reben ist nicht zugelassen.
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen in der Landwirtschaft gemäss Gefahrenkataster
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen in der Landwirtschaft aufgrund zu hoher Nitratwerte in der Trinkwasserfassung  Einschränkung der stickstoffhaltigen Düngung (z.B. keine N-Düngung auf unbewachsene Böden, keine Winterbrache).
[bookmark: _Toc185407361][bookmark: _Toc185585930][bookmark: _Toc219971879]Forstwirtschaft 
1. Das Freilegen des Oberbodens durch kahlschlagartige Eingriffe ist nicht erlaubt (Entfernen des Altbestandes zu einem Zeitpunkt, wo noch keine Verjüngung vorhanden ist). Es besteht die Gefahr einer Stickstoffmobilisierung. Bodenvertiefungen von entwurzelten Bäumen (z.B. durch Windwurf) können zu bakteriologischen Verunreinigungen und/oder zur Auswaschung von Stickstoff führen. Nach Windwurf sind in Absprache mit der Wasserversorgung die Wurzelteller nach Möglichkeit und Gefährdungspotenzial zeitnah wieder aufzustellen. Wenn Wurzelstöcke entfernt werden müssen, ist der Boden fachgerecht wiederaufzubauen.
1. Bei allen forstlichen Arbeiten ist mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Treib- und Schmierstoffen, Hydraulikölen, usw.) besonders vorsichtig umzugehen. Es dürfen nur fachgerecht gewartete Nutzfahrzeuge und Forstmaschinen eingesetzt werden, die Gewähr bieten, dass keine wassergefährdenden Stoffe austreten können. Anstelle von mineralölbasierten Schmierstoffen (z.B. Kettenölen) und herkömmlichen Treibstoffen sind biologisch abbaubare, mineralöl- und glykolfreie Schmierstoffe sowie aromatenfreie Gerätebenzine (z.B. Alkylatbenzin) zu verwenden.
1. Es darf nur unbehandeltes Holz gelagert werden. Die Berieselung und Anwendung von Holzschutzmittel sind nicht gestattet.
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist im Wald verboten. 
Motorfahrzeuge (z.B. Vollernter, Traktoren, etc.) sind am Ende des Arbeitstages auf befestigten Flächen abzustellen. Außerhalb von Arbeitseinsätzen ist das Parkieren in der Schutzzone nicht zulässig.
1. Maschinen und Motorfahrzeuge sind auf befestigten Plätzen zu betanken und zu warten.
1. Massnahmen nach grossräumigen Naturereignissen (z.B. Käferschäden, Sturmschäden oder Rutschungen) sind mit dem Fassungsbetreiber abzusprechen. 
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen in der Forstwirtschaft gemäss Gefahrenkataster
[bookmark: _Toc185407364][bookmark: _Toc185585933][bookmark: _Toc219971880]Wassergefährdende Stoffe 
1. Grundstücks- und Anlageeigentümer sind verpflichtet, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt bei der Lagerung und Anwendung von wassergefährdenden Stoffen anzuwenden, um Gewässerverunreinigungen und damit Gefährdungen der Trinkwasserfassung abzuwenden. 
1. Für das Errichten, Betreiben und Ändern von Lager- und Betriebsanlagen ist eine Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie notwendig. Diese kann erteilt werden, wenn keine Gefährdung für das Grundwasser vorliegt. Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Lageranlagen mit einem Nutzvolumen von bis zu 450 Litern.
Nicht zulässig sind insbesondere
Rohrleitungen, die dem Rohrleitungsgesetz vom 4. Oktober 1963 (RLG; SR 746.1) unterstehen (Ausnahme: Gasleitungen)
Kreisläufe, die Wärme dem Untergrund entziehen oder an den Untergrund abgeben; 
Erdverlegte Lagerbehälter und Rohrleitungen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten;
Lagerbehälter mit wassergefährdenden Flüssigkeiten mit mehr als 450 l Nutzvolumen je Schutzbauwerk (Ausnahme: freistehende Lagerbehälter mit Heiz- oder Dieselöl zur Energieversorgung von Gebäuden oder Betrieben für längstens zwei Jahre; das gesamte Nutzvolumen darf höchstens 30 m3 je Schutzbauwerk betragen);
Betriebsanlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten mit mehr als 2’000 Liter Nutzvolumen (Ausnahme: Anlagen, die gemäss Artikel 7 Absatz 2 der Schwachstromverordnung vom 30. März 1994 oder Artikel 7 Absatz 2 der Starkstromverordnung vom 30. März 1994 in der Zone S3 zugelassen sind)
Bei Lager- und Betriebsanlagen sowie Umschlagplätzen müssen Flüssigkeitsverluste verhindert sowie auslaufende Flüssigkeiten leicht erkannt und vollständig zurückgehalten werden.
Bewilligungspflichtige Lageranlagen müssen mindestens alle zehn Jahre durch den/die AnlageeigentümerIn kontrolliert werden.
Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstüchtigen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist verboten.
Bestehende Lageranlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten sind gemäss Merkblatt "Bestehende Lageranlagen in Schutzzonen; Änderung von Schutzzonen und -bereichen" der KVU (Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz) innert einem Jahr anzupassen oder ausser Betrieb zu setzen. 
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen bezüglich wassergefährdender Stoffe gemäss Gefahrenkataster
[bookmark: _Toc185407366][bookmark: _Toc185585935][bookmark: _Toc185407369][bookmark: _Toc185585938][bookmark: _Toc185407371][bookmark: _Toc185585940][bookmark: _Toc219971881]Materialausbeutung, Deponien, Materiallager und Umschlagplätze 
1. Terrainveränderungen bedürfen einer Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie.
Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen die schützende Überdeckung grundwasserführenden Schichten beseitigt oder wesentlich vermindert wird.
Jeglicher Abbau von mineralischen Rohstoffen ist verboten 
Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art sowie das Ablagern und Zwischenlagern von Abfällen ist verboten. 
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen bezüglich Materialausbeutung, Deponien, Materiallager und Umschlagplätze gemäss Gefahrenkataster
[bookmark: _Toc219971882]Oberflächengewässer
1. Bauliche Eingriffe an stehenden und fliessenden Oberflächengewässern (z. B. Baggerung, Veränderung der Uferlinie, Entfernung von Hartverbau, Erstellen von Giessen und anderen aquatischen Habitaten, Flussrevitalisierung o.ä.) bedürfen einer Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie. Es muss mit einer hydrogeologischen Untersuchung nachgewiesen werden, dass dadurch keine Gefährdung der Trinkwasserfassung entsteht.
1. Die Dienststelle Umwelt und Energie prüft im Einzelfall die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen sowie von Grabungen, Erdbewegungen und ähnlichen Arbeiten, die sich direkt oder indirekt auf das Grundwasser auswirken können. Sie setzt die zum Schutze der Trinkwasserfassung erforderlichen Auflagen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens fest.
Bestehende Uferbauten müssen unterhalten und zeitgemäss erneuert werden. Alle Massnahmen bedürfen einer Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie. 
Bei offenen und eingedolten Fliessgewässern sowie bei stehenden Oberflächengewässern sind geeignete bauliche Massnahmen zu treffen, wenn diese die Wasserqualität in der nahegelegenen Trinkwasserfassung beeinträchtigen können.


[bookmark: _Toc219971883]Zone S2
Zusätzlich zu den Artikeln der Zone S3 gelten in der Zone S2 folgende weitergehende Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen:
[bookmark: _Toc219971884]Bauten und Anlagen
1. Das Erstellen, das Erweitern und der Ersatz von Bauten und Anlagen aller Art (inkl. Kanalisationsanlagen, Hofdüngerlager, Rastplätze, Waldspielgruppenplätze, etc.) sowie Grabungen und Tätigkeiten, die das Trinkwasser quantitativ und qualitativ beeinträchtigen können, sind grundsätzlich verboten. Die Dienststelle Umwelt und Energie kann aus wichtigen Gründen unter Festsetzung von Auflagen Ausnahmen zulassen, wenn eine Gefährdung für die Trinkwasserfassung ausgeschlossen ist. 
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen bezüglich einzelner bestehenden Bauten und Anlagen gemäss Gefahrenkataster. Zustand und Sanierungsmassnahmen sind möglichst vor dem Schutzzonenerlass abzuklären (z.B. Dichtheitskontrollen von Abwasseranlagen, Zustand Öltank, usw.).
Bestehende, durch die Zone S2 führenden Strassen und Flurwege sind innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit einem allgemeinen Fahrverbot (Ausnahme: Anwohner, Zubringer, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr sowie Werkverkehr) zu versehen.
Parkplätze, Fahrzeugabstellflächen, Garagen und Garagenvorplätze sind verboten. 
Eine Versickerung von Abwasser ist grundsätzlich verboten. Bei der Sanierung bestehender Strassen und Flurwegen ist abzuklären, ob die Entwässerung mit verhältnismässigem Aufwand so abgeändert werden kann, dass das Abwasser ausserhalb der Schutzzone versickert, ansonsten ist es über die Schulter zu entwässern. Das Wasser darf keinesfalls kanalisiert in Richtung der Fassungsbereiche abfliessen, sondern muss von diesen weg geleitet werden.
Neue Schmutzwasserleitungen sind grundsätzlich verboten. Ausnahmebewilligungen werden durch die Dienststelle Umwelt und Energie erteilt.
Schmutzwasserleitungen sind in der Zone S2 als Doppelrohrsysteme zu erstellen. Sie sind durch den Anlageeigentümer jährlich visuell oder mittels Kanalfernsehaufnahmen auf Leckverluste zu kontrollieren und alle fünf Jahre gemäss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen" auf ihre Dichtheit zu prüfen. Bestehende Schmutzwasserleitungen sind erstmals innert Jahresfrist auf ihre Dichtheit zu prüfen. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren. Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfungen sind der Wasserversorgung und der Gemeindebehörde mitzuteilen. Die Gemeinde überprüft die Einhaltung der regelmässigen Dichtheitskontrollen.
Neue Meteor- und Drainageleitungen sind grundsätzlich nicht durch die Zone S2 zu führen. Begründete Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung durch die Dienststelle Umwelt und Energie. Die in Ausnahmefällen bewilligten Meteor- und Drainageleitungen sind dicht zu erstellen und alle fünf Jahre durch den/die AnlageeigentümerIn auf ihren baulichen Zustand hin zu überprüfen. Bestehende Meteor- und Drainageleitungen sind erstmals innert Jahresfrist, danach alle fünf Jahre auf ihren baulichen Zustand durch den/die AnlageeigentümerIn hin zu überprüfen. Defekte Leitungen sind unverzüglich zu ersetzen oder zu sanieren.
Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist verboten. 
[bookmark: _Toc185340090][bookmark: _Toc185407376][bookmark: _Toc185585945][bookmark: _Toc219971885]Landwirtschaft (vgl. dazu Tabelle im Anhang) 
1. Abwasser- und Hofdüngeranlagen (z.B. Gülle- und Mistgruben, Mistplatten, Schwemmkanäle, erdverlegte Gülleleitungen, Überflur-Güllebehälter, etc.) sowie Anlagen zur Lagerung von Raufuttersilage (z.B. Hoch- und Flachsiloanlagen, etc.) etc.) sind grundsätzlich nicht zugelassen. Die bestehenden Anlagen (Aufzählung Anlagen) sind durch den Anlageeigentümer bis XY fachgerecht ausser Betrieb zu nehmen. 
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen bezüglich einzelner Abwasser- und Hofdüngeranlagen gemäss Gefahrenkataster. Zustand und Sanierungsmassnahmen sind möglichst vor dem Schutzzonenerlass abzuklären (z.B. Dichtheitskontrollen). Keine Regelung zu Neuanlagen, dies wird im Baugesuchverfahren geprüft.
Als Dünger dürfen Stallmist, Mineraldünger (ausgenommen Salpeter/Nitrat-Dünger) und fester Recyclingdünger (inkl. Reifekompost) eingesetzt werden, soweit das Grundwasser nicht negativ beeinträchtigt wird. 
Das Ausbringen von flüssigen Hof- und Recyclingdüngern ist verboten. 
Oder: Da der Nachweis erbracht wurde, dass keine pathogenen Mikroorganismen aus der Abschwemmung von Gülle in die Trinkwasserfassung gelangen können (ChemRRV, Anhang 2.6, Ziff. 332), dürfen pro Vegetationsperiode in der Zone S2 maximal 3 x 20 m3/ha an flüssigem Hofdünger in angemessenen Zeitabständen ausgebracht werden. Die möglichst gleichmässige Düngung darf nur in der Vegetationsperiode und nur auf begrünte Flächen erfolgen. Ein oberflächliches Abfliessen in Geländevertiefungen oder zur Fassung hin muss ausgeschlossen sein. Bei Verunreinigungen der Fassung durch pathogene Mikroorganismen wird das Ausbringen von flüssigem Hofdünger verboten.
Obst-, Wein-, Gemüse- und Gartenbau sowie vergleichbare landwirtschaftliche Intensivkulturen sind nicht zugelassen. Ausgenommen sind Obstbaumgärten mit Hochstamm-Kulturen. 
Container-Pflanzenschulen sowie Freiland-Baumschulen sind nicht zugelassen. 
[bookmark: _Ref476735638]Das Erstellen und Betreiben von Tränken, Futterstellen, Unterständen oder anderen Viehsammelplätzen sind nicht gestattet und ausserhalb der Zone S2 einzurichten. 
Die Lagerung und Zubereitung von Pflanzenschutzmittel ist verboten. Die Anwendung der Pflanzenschutzmittel gemäss Liste "Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel in der Grundwasserschutzzone S2 und Sh" des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sind verboten. 
[bookmark: _Toc185340092][bookmark: _Toc185407378][bookmark: _Toc185585947][bookmark: _Ref188266400][bookmark: _Toc219971886]Forstwirtschaft 
1. Forstliche Arbeiten haben bodenschonend zu erfolgen. Sie müssen der Fassungsbetreiberin oder dem Fassungsbetreiber rechtzeitig im Voraus angekündigt und abgesprochen werden.
Motorsägen und vergleichbare Maschinen dürfen mit Treibstoffkanistern aufgetankt werden. 
[bookmark: _Toc185340094][bookmark: _Toc185407380][bookmark: _Toc185585949][bookmark: _Toc185340103][bookmark: _Toc185407389][bookmark: _Toc185585958][bookmark: _Toc219971887]Wassergefährdende Stoffe 
1. Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sind verboten. 
Das Reinigen, Warten, Auftanken und Abstellen von Fahrzeugen und Maschinen ist innerhalb der Zone S2 verboten. Die Ausnahmen für die Forstwirtschaft sind unter Art. 9 geregelt. 
Der Inhaber der bestehenden Lageranlage hat diese innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen gemäss Merkblatt der KVU "Bestehende Lageranlagen in Schutzzonen; Änderung von Schutzzonen und -bereichen" zu entfernen. 
Bei Bedarf: zusätzliche Ausformulierung konkreter Massnahmen bezüglich wassergefährdender Stoffe gemäss Gefahrenkataster
[bookmark: _Toc219971888]Materialausbeutung, Deponien, Materiallager und Umschlagplätze 
1. Es sind grundsätzlich keine Terrainveränderungen, Materiallager und Umschlagplätze zugelassen. Für die Belange der Wasserversorgung kann die Dienststelle Umwelt und Energie unter Festsetzung von Auflagen Ausnahmen gewähren, sofern dadurch eine Gefährdung für die Trinkwasserfassung ausgeschlossen ist und Geländeveränderungen zum Schutz des Grundwassers oder der Fassung erforderlich sind (z.B. Hochwasserschutz oder andere Schutzbauten gegen Naturgefahren etc.).
[bookmark: _Toc219971889]Oberflächengewässer
1. Bauliche Eingriffe an stehenden und fliessenden Oberflächengewässern (z. B. Baggerung, Veränderung der Uferlinie, Entfernung von Hartverbau, Erstellen von Giessen o.ä.) sind grundsätzlich nicht zugelassen. Ausnahmen sind nur möglich, wenn die Eingriffe zum Schutz des Grundwassers oder der Fassung notwendig sind (z.B. Hochwasserschutz, Reduktion Infiltration etc.) und bedürfen einer Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie. 

[bookmark: _Toc219971890]Zone S1
Zusätzlich zu den Artikeln der Zone S3 und S2 gelten in der Zone S1 folgende weitergehende Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen:
[bookmark: _Toc219971891]Zutritt
1. Die Zone S1 ist durch den Fassungsinhaber zweckmässig zu markieren oder einzuzäunen.
[bookmark: _Toc185340109][bookmark: _Toc185407395][bookmark: _Toc185585964][bookmark: _Toc219971892]Bauten und Anlagen
1. Jegliche Bauten und Anlagen (inkl. Kanalisationsanlagen) sowie Grabungen, die nicht der Wasserversorgung dienen, sind innerhalb der Zone S1 verboten.
Notstromanlagen (sowohl stationäre als auch mobile) müssen über eine Auffangwanne (min. 100% des Tankinhaltes) verfügen. Bei der Befüllung des Tanks ist äusserste Vorsicht geboten. Der Tank darf weder überlaufen, noch darf Treibstoff in die Umwelt gelangen. Mobile Notstromanlagen müssen ausserhalb der Schutzzone gelagert werden und sollten bei Betrieb zum Tanken ausserhalb der Schutzzonen verschoben werden. Ansonsten ist die Befüllung mit Kanistern zu bevorzugen.
Transformatorenanlagen mit Flüssigkühlung sowie die Lagerung wassergefährdender Betriebsstoffe (z.B. Dieselöl) für Notstromanlagen sind in der Zone S1 nicht zulässig. Falls Trafos als Bestandteil der Fassungsanlage aus technischen Gründen trotzdem bei der Fassung angelegt werden müssen, dürfen lediglich Trockentransformatoren verwendet werden.
Die Zone S1 darf nicht als Lager- oder Abstellplatz von Geräten, Fahrzeugen, Holz, usw., verwendet werden.
Die Nutzung der Zone S1 als Sport- und Freizeitanlage ist nicht zugelassen. 
Das Erweitern oder Ausbauen von bestehenden Forststrassen und Wegen ist verboten. 
[bookmark: _Toc219971893]Land- und Forstwirtschaft (vgl. Tabelle im Anhang)
1. Innerhalb der Zone S1 wird eine geschlossene Grasnarbe (Dauerwiese) oder Wald verlangt.
Extensive Graswirtschaft ist zulässig.
Weidegang ist verboten.
Aufgrund der grossen Überdeckung der Fassung, dem fachgerechten Baustandard (genügend ausgebildete vertikale Abdichtung über der Fassung) und der generell geringen Vulnerabilität ist eine Beweidung mit kurzzeitigem Öffnen des abgezäunten Fassungsbereichs erlaubt. Bei Verunreinigungen der Fassung aufgrund der Beweidung wird diese umgehend verboten.
[bookmark: _Toc185340112][bookmark: _Toc185407398]Als waldbauliche Massnahmen sind nur Pflegeeingriffe zugunsten des Grundwasserschutzes erlaubt. Forstliche Arbeiten haben bodenschonend zu erfolgen und Schäden an Fassungsleitungen sind zu verhindern. Sie müssen der Fassungsbetreiberin oder dem Fassungsbetreiber rechtzeitig im Voraus angekündigt und besprochen werden.
Bäume und Sträucher sollen nur dann angepflanzt oder erhalten werden, wenn deren Wurzeln die Fassung nicht gefährden können (keine tiefwurzelnden Bäume und Sträucher). Schnittgut ist sofort aus der Zone S1 zu entfernen. Wenn Wurzelstöcke entfernt werden, muss der Boden sofort fachgerecht wieder aufgebaut werden.
Jedes Ausbringen von Düngern sowie die Anwendung von Pflanzenschutz- und Holzschutzmitteln sind verboten.

[bookmark: _Toc219971894]VORGEHEN BEI VERGEHEN UND ÜBERTRETUNGEN
Bei Vergehen gegen die Gewässer- und Umweltschutzbestimmungen ist von der zuständigen Aufsichtsbehörde die Polizei zur Abklärung des Sachverhaltes zu benachrichtigen oder Anzeige bei der Polizei zu erstatten.
Bei Übertretungen des Schutzzonenreglements ist der Verursacher schriftlich durch die Aufsichtsbehörde (Gemeinderat oder das von ihm bestimmte Organ) unter Strafandrohung gestützt auf Artikel 71 des Gewässerschutzgesetzes zu mahnen. Im Wiederholungsfall ist bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Auf die erneute Zuwiderhandlung gegen eine an den Verursacher gerichtete Einzelverfügung ist dringend hinzuweisen.
Bei Vergehen gegen die Gewässerschutzbestimmungen und bei einer Androhung einer Strafanzeige wegen Übertretungen des Schutzzonenreglements ist in jedem Fall auf die Strafbestimmungen gemäss Artikel 70 bis 73 des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 hinzuweisen.
Bei Vergehen gegen die Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes, insbesondere der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ist in jedem Falle auf die Strafbestimmungen gemäss Artikel 60 bis 62 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 hinzuweisen.
[bookmark: _Toc219971895]SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Zur Beurteilung von speziellen Nutzungsarten und Schutzmassnahmen, die im vorliegenden Reglement nicht umschrieben sind, sind die gesetzlichen Grundlagen, Richtlinien und Wegleitungen (insbesondere die Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL, 2004) beizuziehen und sinngemäss anzuwenden.
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[bookmark: _Toc219971896]ANHANG
[bookmark: _Toc219971897]Tabelle der landwirtschaftlichen Nutzungsbeschränkungen
	
	S1
	S2
	S3

	Nutzung:
	
	Die allgemeinen Anforderungen gemäss Direktzahlungsverordnung bezüglich ausgeglichener Düngerbilanz, geregelter Fruchtfolge, geeignetem Bodenschutz, sowie Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln sind einzuhalten.

	Dauergrünland
	+
	+
	+

	Weide
	(-)
	+
Freilandhaltung von Schweinen und der Freilandauslauf grosser Geflügelbestände sind grundsätzlich verboten.

	Ackerbau
	-
	(+)
Es ist eine möglichst weitgehende Reduktion der acker-, garten- und gemüsebaulichen Produktion zu Gunsten eines erhöhten Anteils Dauergrünland anzustreben. Ackerbau ist in geregelter Fruchtfolge zu betreiben. Bracheperioden sind durch den Anbau von Gründüngungs- und Zwischenfutterpflanzen auf das absolute Minimum zu beschränken.

	Intensivkulturen
	-
	-
	+

	Düngung:
	
	Düngung nur unter Berücksichtigung der pflanzlichen Bedürfnisse, der Bodenverhältnisse und der Witterung:
Nicht auf schneebedeckte, gefrorene, wassergesättigte oder ausgetrocknete Böden sowie nicht in den Monaten von November bis und mit Februar.

	Flüssige Hof- und
Recyclingdünger
	-
	Grundsätzlich: -
Keine flüssigen Hof- und Recyclingdünger zugelassen.
Vorliegende Ausnahme: (+)
Maximal 3 Gaben à 20 m3/ha pro Vegetationsperiode.
	(+)
Gülle darf nur verwendet werden, wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird.

	Mist
	-
	(+)
Die Düngung mit Mist ist zulässig, soweit das Grundwasser nicht beeinträchtigt wird. Keine Zwischenlagerung von Mist im Feld. 

	Kompost
	-
	(+)
Die Düngung mit Kompost ist zulässig, soweit das Grundwasser nicht beeinträchtigt wird. Keine Kompostmieten oder Feldrandkompostierung.

	Mineraldünger
	-
	(+) 
Der Einsatz von Mineraldünger (ausgenommen Salpeter/Nitrat-Dünger) ist zulässig, soweit das Grundwasser nicht beeinträchtigt wird.
	(+) 
Stickstoffhaltige Mineraldünger dürfen nur verwendet werden, wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird.

	Pflanzenschutzmittel:
	
	

	Pflanzenschutzmittel
	-
	(+)
Anwendungsverbote sind auf den Verpackungen gekennzeichnet und werden vom Bundesamt für Landwirtschaft in der Liste "Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel in den Grundwasserschutzzonen S2 bzw. S2 und Sh" publiziert.
	(+)
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung sowie der Pflanzenschutzmittelverordnung.


Legende: 	+ zulässig	(+) bedingt zulässig	- nicht zulässig 	(-) nicht zulässig, mit Ausnahmen

[bookmark: _Toc219971898]Schutzzonenplan
Integrierender Bestandteil des Reglements ist der Schutzzonenplan M 1 : XY vom XX.XX.XXXX des geologischen Büros xy
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